Anlage 1

Meldung der Vatertierhalterin/des Vatertierhalters 

Gemäß den §§ 1 und 2 Tierzuchtförderungsverordnung 2021 haben die Vatertierhalterin/der Vatertierhalter sowie der Landespferdezuchtverband die an die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe gewährten Zuschüsse und sonstigen geldwerten Vorteile bis 31. Jänner des Folgejahres an die Gemeinde zu melden. 

BetriebsführerIn:

(FörderungswerberIn, Titel, Zuname, Vorname)	(Landwirtschaftliche Betriebsnummer)
	
	8171 St. Kathrein/Off.
(Straße, Haunummer)					(PLZ, Ort)
	
	Welche Art des Zuschusses wird angesucht?
	Bitte zutreffendes ankreuzen
	Was ist zu tun?

	1.
	Rinderhaltung - Künstliche Besamung durch einen Tierarzt 
Die Gemeinde leistet einen Zuschuss von € 17,00 je Besamung – der Tierarzt stellt der Gemeinde diesen Betrag in Rechnung und für den Tierhalter verringern sich die Besamungskosten um diesen Betrag. 
	
	Kein weiterer Handlungsbedarf – Zuschuss bereits ausgezahlt

	2.
	Rinderhaltung - Eigenbestandsbesamung durch den Landwirt/Landwirtin
Die Gemeinde leistet einen Zuschuss von € 17,00 je Besamung – der Landwirt übermittelt die Nachweise über die erfolgten Besamungen im abgelaufenen Kalenderjahr der Gemeinde. Der Zuschuss wird nach Kontrolle ausbezahlt.
	
	Nachweis über durchgeführte Besamungen mitschicken

	3.
	Rinderhaltung – Belegung durch eigenen Stier
Die Gemeinde leistet einen Zuschuss von € 17,00 je belegfähiges Rind (ab 24 Monate). Die Anzahl lt. Auszug aus der AMA-Datenbank für das betreffende Jahr (Flächen/Abfragen/GVE-Rechner) beizulegen. Der Zuschuss wird nach Kontrolle ausbezahlt.
	
	 Nachweis aus AMA-Datenbank/ GVE-Rechner mitschicken

	4.
	Schaf- und Ziegenhaltung
Für den Ankauf von Zuchtwiddern und Ziegenböcken gelten die Richtlinien der jeweiligen Zuchtverbände. Der Gemeindezuschuss ist mit den entsprechen Unterlagen im Gemeindeamt zu beantragen. Antragsformular: 
www.st-kathrein.at/Gemeinde/Bürgerservice/Förderungen
	
	Unterlagen ins Gemeindeamt schicken

	5.
	Deckung von Pferden
Meldung des geldwerten Vorteils durch Pferdezuchtverband
	
	Übermittlung erfolgt durch Pferdezuchtverband






Datum	und  Unterschrift


